
Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 53=73 (1907)

Heft: 11

Rubrik: Ausland

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


- 87 —

stellte das Visier. Er fettete den Verschluss,
wenn nötig, ein und nahm den Verwundeten die

Munition ab.

Welches Visier wurde befohlen? War es

möglich, im Beginn des Kampfes den Erfolg zu
beobachten? Stellte man alsdann die Visiere

entsprechend um War man bald eingeschossen

In der Verteidigung stellte man das Visier
gemäss den vorher gegen bestimmte Geländeteile

hin geschätzten Entfernungen. Die
Entfernungsmesser versagten fast immer. Das

Schätzen geschah abschnittweise, z. B. : von
meinem Standpunkte aus bis zu jenem Kamme

beträgt die Entfernung 800 Schritt, von dort
bis zum Dorfeingang weitere 400, im ganzen
also 1200 Schritt. Es war unmöglich, die

Richtigkeit aus dem Aufstauben und

Einschlagen der Geschosse zu erkennen, wie das

Reglement es wünscht; denn entweder war der
Boden Wiesland oder es fanden sich bestellte
Felder vor oder endlich das Gelände war von
Gebüsch bedeckt und damit die Beobachtung
verunmöglicht. Der Feind hielt mit grosser
Tapferkeit die ersten Salven aus, die wir ihm
auf etwa 2000 Schritt zusandten; erst wenn die

Zahl der Getroffenen grösser wurde, dachte er
daran, sich zu decken oder zu zerstreuen. Jetzt
aber wussten wir, dass unser Visier das richtige
war.

Im Gebirge wandten wir das gleiche Verfahren

an wie die Artillerie ; wir hielten, wenn die

Entfernung und das Ziel nicht genau zu
bestimmen waren, das Gelände zonenweise unter
Feuer, d. h. wir streuten durch Veränderung
des Visiers und des Zielpunktes, z. B.: die erste
Salve ging nach der Kammlinie, die zweite nach

der Mitte des Hanges rechts, die dritte links,
die vierte ins Gebüsch unten am Hang. War
das Ergebnis ein gutes, so verstummte das

feindliche Feuer für einige Zeit.

Konnte man die Salve lange verwenden?
Bis auf welche Entfernung war das möglich?
Wann ging man zum Einzelfeuer über?

Weit vom Feinde blieben die Leute durchaus

ruhig und schössen tadellose Salven. Kam der

Gegner näher heran, so wurden die Salven
schlechter. Auf Entfernungen unter 800 Schritt
wurde nur Einzelfeuer geschossen, das den

Schützen erlaubte, dem einzelnen, vorlaufenden
Feind mit dem Gewehr zu folgen, bezw. die

Kühnsten ausser Gefecht zu setzen. Immerhin
haben wir in seltenen Fällen bis auf 100 Schritt
uns der Salve bedient.

Hielten kleinere Einheiten in geschlossener

Ordnung Stellungen besetzt, so wandten sie

ausschliesslich nur das Einzelfeuer an.

Hatte die Ermüdung der Leute keinen
Einfluss auf die 'Feuergesctrwin-drgkeit?

Am 3. September 1904 dauerte das Feuer
in einem Laufgraben bei Liaojang den ganzen
Tag hindurch an. Die Leute konnten schliesslich

nicht mehr, ihre Schultern waren gelähmt,
Hände und Finger waren totmüde. Man musste
ihnen Ruhe gönnen und ihnen zu essen und zu
trinken geben. Dann wurde das Feuer neuerdings
aufgenommen, aber bald flaute es wieder ab,
die Schützen feuerten ohne grossen Erfolg; sie

waren vollständig erschöpft und ausgepumpt.
Mit diesem Faktor muss man also rechnen

und es wird daher angezeigt sein, zur rechten
Zeit Feuerpausen einzulegen, damit die Leute
im geeigneten Augenblicke nicht versagen. M.

Eidgenossenschaft.
Ernennungen. Zum Adjutanten des Schützenbataillons

3 wird ernannt: Schützenhauptmann Friedrich von
Erlach von Bern in Stane. — Zum Kommandanten der
Guidenkompagnie 7 wird ernannt : Kavalleriehanptmann
Robert Hunkeler, bisher z. D., von Altishofen, Luzern,
in Zofingen.

Entlassung. Oberleutnant Hugo Riifli, Adjunkt der

Portverwaltung Andermatt, wird die nachgesuchte
Entlassung unter Verdankung der geleisteten Dienste erteilt.

Pferderationsvergütung. Pro 1907 wird die
Pferderationsvergütung für die rationsberechtigten Offiziere
auf 1 Fr. 90 festgesetzt.

Ausland.
Italien. Das neue Unteroffiziersgesetz ist am 1. Januar

d*. J. "in Kraft getreten. Jedoch erwiesen sich seitdem
noch eine Reihe von Ergänzungs- und Ausführungs-
bestimmungen nnd Erläuterungen znr Behebung von
Zweifeln nötig, nnd Beförderungen nach dem Gesetz

sollen nicht vor dem 1. April d. J. erfolgen. Unler
den Ausführungsbestimmungen sind diejenigen die

wichtigsten, welche Stellung und Befugnisse der
Marschälle festlegen und näher umschreiben. Der Marschall
der Kompagnie darf nicht mit Rechnungsgeschäften
belastet werden, sondern er hat als erster Unteroffizier
der Kompagnie und Offiziersstellvertreter die folgenden
Aufgaben: 1. Die Aufsicht über die Führung der

Kompagnie nnd die strikte Durchführung der erzieherischen

Anordnungen des Kompagniechefs und der Offiziere

nnter Einsetzung der eignen Autorität. 2. Die Aufsicht
über Dienst, Disziplin und Ausbildung der Kompagnie
in allen Fällen, wo keine Offiziere zugegen sind. 3.

Überwachung des Dienstes des Unteroffiziers vom Dienst
und der diesem übergebenen Utensilien usw. 4. Leitung
und Abhaltung des gewöhnlichen Dienstunterrichts der

Kompagnie unter Ausscheidung der vom Kompagniechef

den Offizieren übergebenen Themata. 5. Mitwirkung

bei dem wechselnden Tages- und Wochendienst
der Kompagnieoffiziere. 6. Übernahme des Befehls über
die Kompagnie (im Zusammenwirken mit den aktiven
Offizieren nnd denen des Beurlaubtenstandes) beim

Marsch oder Rückmarsch zu oder von Übungen und

wenn die Offiziere nicht sämtlich eingetreten sind. In
solchen Fällen übernimmt das Kommando des'Bataillons
ein Subalternoffizier, das des Regiments ein Hauptmann.
Die Marschälle des Bataillons nnd Regiments gehören

zum Stabe der betreffenden Abteilungen. Sie treten bei

allen Übungen, namentlich solchen taktischer Art, als

Gehilfen des Bataillons- bezw. Regimentsadjutanteu auf.
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Den Unteroffizieren ihrer Abteilung gegenüber haben
sie die besoudre Aufgabe, namentlich durch eignes
Beispiel^" auf kameradschaftliches und ehrenhaftes
Betragen hinzuwirken. Dieser bevorzugten dienstlichen
Stellung der Marschälle entsprechen Vorteile in bezug
auf Unterbringung und Ausrüstung. In der Kaserne
steht ihnen ein eignes Zimmer mit dem Mobiliar zu,
das für Offizierszimmer in den Forts vorgesehen ist,
also auch ein Bett mit Drahtmatratze. Verheiratete
Marschälle dürfen ausserhalb der Kaserne wohnen. Im
Übungslager steht je zwei Marschällen eiu Offizierszelt
zu. Sie bedürfen auch für die Nacht keinerlei Urlaubs
zum Verlassen der Kaserne. Ihre Gepäckausrüstung
ist der kleine Offizierstornister (borsa a zaino), und für
ihr fahrbares Gepäck gelten die für die Subalternoffiziere
gegebenen Bestimmungen. Auch ihre Uniform, die
speziellen Gradabzeichen usw. zeigen starke Annäherung
an die Olfiziersuniform ; so tragen sie z. B. den Offiziers-
mantel von gewöhnlichem oder wasserdichtem Tuch nnd
einen Säbel mit Wehrgehenk von besondrer Form.

Militär -Wochenblatt.

Mussland. Über das Werk des Generals Kuropatkin s

über den Verlauf des Russisch-Japanischen Krieges
wird von selten des Russischen „Grossen Generalstabes"
im „Russki Invalid" Nr. 30 folgendes mitgeteilt: „Das
Werk des Generaladjutanten Kuropatkin führt den

Titel „Rechenschaftsbericht". Es besteht aus vier
Bänden: I. Liaoyan, II. Schaho, III. Mukden, IV.
Kriegslehren. Der letzte Band enthält eine Auswahl
von geheimen Dokumenten aus der Zeit vor dem Kriege,
Betrachtungen über die Ursachen der russischen

Misserfolge und gleichzeitig die Massregeln, die nach
Ansicht Knropatkins zur Verbesserung der Armee
erforderlich sind. Der Rechenschaftsbericht ist verfasst
von Kuropatkin und von ihm hiezu aufgeforderten
Mitarbeitern. Die Herausgabe erfolgt mittels staatlicher
Gelder, und zwar aus Mitteln, die dem General
Kuropatkin zur Verfügung gestellt worden waren. Die drei
ersten Bände gehören der Gattung der kriegsgeschichtlichen

Werke an nnd sind von dem früheren Ober-
kommandierenden und seinen Mitai heitern unter dem

frischen Eindruck der Ereignisse niedergeschrieben
worden. Für die Abfassung dieser Bände konnten nicht
alle amtlichen Quellen benutzt werden. Sie können
daher nicht als grundlegend bezeichnet werden. Die
Bearbeitungen sind mit Abschluss ihrer Drucklegung
als Material der zur Herstellung einer Geschichte des

Russisch-Japanischen Krieges eingesetzten Kommission
übergeben worden. Ausserdem wurde angeordnet, dass

diese Bände den älteren Truppenbefehlshabern und
solchen Leuten, denen sie von Nutzen sein könnten,
überlassen werden sollten mit der Aufforderung, ihre
Bemerkungen über etwaige festgestellte Ungenauigkeiten
dt^r kriegsgeschichtlichen Kommission mitzuteilen. Ferner

unterliegt das Werk einer Prüfung durch eine

besondre .Kommission im Kriegsrat. Die Behauptung

der englischen Zeitung „Times" vom 15. Februar ds. J.,

dass das Werk des Generals Kuropatkin von der

Regierung beschlagnahmt worden sei, ist unwahr; denn

da es als Rechenschaftsbericht nnd mit staatlichen

Geldern hergestellt worden ist, kann es nicht als

Privateigentum oder Privatarbeit angesehen werden. Der

vierte Band ist nur in einer beschränkten Anzahl von

Exemplaren gedruckt worden. Er wird nur einem

kleinen Kreis von hohen Militärs und Staatsbeamten

zugänglich gemacht werden". Soweit die amtliche

Erklärung. Danach wäre das Werk des Generals

Kuropatkin nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Trotzlero

behauptet der frühere kommandierende General des 17.

Armeekorps, Baron Bilderling, in Nr. 33 des „Russki
Invalid", dass eine Anzahl von Exemplaren des Kuro-
patkinscken Buches in das Ausland gelangt sei, und
verteidigt sich und sein Korps gegen die Vorwürfe des

ehemaligen Oberkonmiandiereuden.

„Militär-Wochenblatt."

Reit-Anstalt Luzern.
Vermietung von prima Reitpferden

in den Militärdienst.

Zum reinigen und auffrischen der scharlachroten
Uniformkragen und Passepoils unentbehrlich flir
jeden Militär ist allein

SCHARLACH-TINKTUR.
Einzig existierendes Mittel, welches mühelos allo

Sclnveiss- nnd Fettflecken sofort entfernt und die
ursprüngliche Farbe wieder herstellt. Diese Tinktur
wird schon seit Jahren vou eidg. und kant. Zeughäusern
mit bestem Erfolg angewandt und stehen Referenzen
dieser Behörden jederzeit zur Verfügung.

Kleinere Flacons zum Handgebrauch à Fr. 1. 25.
Grössere Lieferungen von 5 und mehr Liter in
Literflaschen à Fr. 4. 50 per Liter inkl. Glas.

Alleinige Bezugsquelle : A. Ziejj1er & Oie.
Droguerie, BASEL.
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Knoll, Salvisberg & Cie.,
vormals

Speyer, Behm & Cie.

Bern. Zürich I.
Uniformen und Offiziersausrüstungen.

Erstes und ältestes Geschäft der Branche.

Gegründet 1877.

Telephon:/ ' Telegramm-Adr.: Speyerbehm.

Heisende und Muster zu Diensten.
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